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Kein«BaslerFinish»beimLohn
Das Basler Parlament will bei den Massnahmen für Lohngleichheit nicht weiter gehen, als es der Bund vorschreibt.

Zara Zatti

Mehr als die Hälfte der grossen
Schweizer Unternehmen erfüllt
ihre Pflicht – sie besteht seit Juli
2020 –, eine Lohngleichheits-
analyse durchzuführen, nicht.
Zu diesem Schluss kommt ein
kürzlich publizierter Bericht des
Bundesamts für Justiz. Der Bun-
desrat will deshalb bis Ende
2027 die Wirksamkeit der Mass-
nahme überprüfen – zurzeit
könnten dazu noch keine Anga-
ben gemacht werden.

Das Basler Parlament indes
debattierte an seiner Sitzung
vom Mittwoch bereits über eine
Ausweitung der Pflicht. Ginge
es nach der linken Ratsseite, so
sollten die Analysen nicht erst
ab 100 Mitarbeitenden, son-
dern bereits ab deren 50 durch-
geführt werden müssen. Spoi-
ler: Dazu wird es nicht kommen,
der Block aus SP, Grünen und
Basta unterlag mit 47 gegen 50
Stimmen. In Basel-Stadt wird
also auch künftig die Bundesre-
gelung mit der Grenze ab 100
Mitarbeitenden gelten.

«SchwächungdesWirt-
schaftsstandortsBasel»
Entschieden hat das Ergebnis
die GLP, was ihr von linker Sei-
te den Vorwurf einbrachte, zur
«bürgerlichen Mehrheit zu ge-
hören». Es ist nicht das erste
Mal, dass sich die Partei bei der
Debatte um die Lohngleichheit
unbeliebt machte. Im Novem-
ber 2024 hätte eigentlich be-
reits über den Ratschlag der
Regierung entschieden werden
sollen. Doch die GLP brachte
mit einem Änderungsantrag
derart viele Unklarheiten auf,
dass das Geschäft zurück an die
zuständige Wirtschafts- und
Abgabekommission (WAK) ge-
wiesen wurde. Die GLP ver-
langte, dass die Lohngleich-

heitsanalysen nur von Unter-
nehmen durchgeführt werden
müssen, die mehr als 50 Voll-
zeitäquivalente aufweisen. Das
wäre eine Abschwächung des
regierungsrätlichen Vorschlags
gewesen. Die WAK stimmte in
der erneuten Behandlung des
Geschäfts mit 10 zu 1 gegen
den Antrag der GLP.

Den Antrag nochmals ins
Parlament zu tragen, darauf
verzichtete die GLP und sprach
sich gleich ganz gegen das Ge-
schäft aus. Niggi Rechsteiner
argumentierte für seine Partei,
dass die Lohnunterschiede zwi-
schen den Geschlechtern in
den vergangenen Jahren be-
reits zurückgegangen seien.
«Es ist zu hinterfragen, ob wir
zum jetzigen Zeitpunkt eine

neue gesetzliche Grundlage
brauchen», votierte er und
sprach von einer «unverhält-
nismässigen Vorlage».

Laetitia Block (SVP) hin-
gegen befand die Basler Lö-
sung als «eine Schwächung des
Wirtschaftsstandorts Basel»
und bezeichnete sie als «unnö-
tiges Basel-Finish». Sie beton-
te zudem, dass der Kanton Ba-
sel-Stadt über gar keine Ge-
setzgebungskompetenz in
diesem Sachverhalt verfüge –
dies, weil bereits auf Bundes-
ebene ein Gesetz zum Thema
in Kraft sei.

SP ist enttäuscht
vonderGLP
Julia Baumgartner (SP) versuch-
te, auf die inhaltliche Ebene zu-

rückzuschwenken und sagte:
«Der unerklärte Lohnunter-
schied zwischen Männern und
Frauen beträgt immer noch
8000 Franken im Jahr. Ohne
griffige Massnahmen passiert in
diesem Bereich zu wenig.» Die
Vorlage der Regierung geht auf
eine Motion von SP-Grossrätin
Nicole Amacher aus dem Jahr
2019 zurück. Ihre Enttäuschung
über die bevorstehende Nieder-
lage richtete sie in erster Linie an
die GLP. Die Partei habe eine
Kehrtwende vollzogen und sei
«auch in Gleichstellungsfragen
keine verlässliche Partnerin
mehr».

Den Vorwurf der Kehrt-
wende handelte sich die GLP
deshalb ein, weil sie bei den
beiden Überweisungen an die

Regierung für die Motion ge-
stimmt hatte. Bei der ersten
Überweisung sass allerdings
noch niemand aus der aktuel-
len GLP-Fraktion im Grossen
Rat, bei der zweiten Überwei-
sung lediglich Sandra Bothe-
Wenk.

JohannesSieber (GLP)wehr-
te sich gegen den Vorwurf, die
Partei habe eine Kehrtwende
vollzogen. So habe die Partei be-
reits in der Vernehmlassung
zum Gesetz die Lösung mit den
Vollzeitäquivalenten anstelle
der Anzahl Mitarbeitenden ein-
gebracht. Und: «Der gleiche An-
trag wurde in der Kommission
deutlich abgelehnt.» Einem Ge-
setz, wie es nun auf dem Tisch
liege, wolle die Partei nicht zu-
stimmen.

Bachletten-Quartier testetunterirdisch
Basel-Stadt kann seinen Pilotversuch mit Unterflur-Abfallcontainern wie geplant starten.

BenjaminWieland

Schon2019hattederGrosseRat
den Pilotversuch mit Unterflur-
Containern imBachletten-Quar-
tier beschlossen. Aber selbst
jetzt, sechs Jahre danach, muss-
te der Versuch im Kantonsparla-
ment nochmals eine letzte Hür-
de nehmen. Eine Motion hätte
verlangt, dass die Container
nicht im Boden versenkt, son-
dern auf die Strasse gestellt wor-
den wären. Ebenso sah die Mo-
tionvor,dassdieKehrichtabfuhr
auch weiterhin zweimal pro Wo-
che die Bebbi-Säcke vor den
Häusernhätteeinsammelnmüs-
sen.DochdavonwolltederGros-
seRatgesternnichtswissen:Die
«MotionbetreffendPilotversuch
mit Abfall-Unterflurcontainern,
der den Namen ‹Versuch› ver-
dient», wurde abgelehnt, mit
62 Nein- gegenüber 26 Ja-Stim-
men bei 3 Enthaltungen.

Der Kanton kann nun seine
Pläne verwirklichen. Vorgese-
hen sind insgesamt 28 Standor-

te mit Unterflur-Containern.
Ziel ist es, dass niemand seinen
Bebbi-Sagg weiter als hundert
Meter tragen muss.

Bei einer Annahme der Mo-
tion wäre nicht klar gewesen,
was mit den Containern gesche-
hen wäre. Das kantonale Bau-
und Verkehrsdepartement hat
erst am 7. März einem Unterneh-
men aus dem Kanton Aargau
den Zuschlag für den «Kauf und
Anlieferung der Container an
Einbaustandorte» erteilt, wie
dem Kantonsblatt zu entneh-
men war. Die 28 Behälter kosten
demnach 284’000 Franken.

DieStimmen jener,die
direktbetroffensind
Das Projekt hätte eigentlich
schon 2021 starten sollen. Doch
Einsprachen verzögerten den
Versuch. Bereits 2015 hatte das
Basler Stimmvolk sich im Rah-
men einer Volksabstimmung
gegen die flächendeckende Ein-
führung von Unterflur-Contai-
nern ausgesprochen.

Bei der gestrigen Debatte zum
Geschäft gingen im Grossen Rat
nochmals die Wogen hoch. Es
äusserten sich viele Grossrats-
mitglieder, die selber im Bach-
letten wohnen. Etwa Joël Thü-
ring (SVP-Fraktion). Unter an-
derem kritisierte er die
Kommunikation des Kantons:
«Ich weiss bis heute nicht, wo-
hin ich zukünftig meinen Abfall
spazieren tragen muss.» Motio-
när Philip Karger (LDP-Frak-
tion) wiederum betonte, es gehe
ihm nicht darum, die Unterflur-
Container zu bekämpfen, son-
dern den Menschen im Bachlet-
ten eine Auswahl zu bieten:
«Ansonsten haben wir es hier
nicht mit einem Versuch zu tun,
sondern mit einer Vorgabe.»
Man solle den Mut aufbringen,
die Bevölkerung mit den Füssen
abstimmen zu lassen.

Doch die kritischen Stim-
men, die zwei Systeme parallel
laufen zu lassen, überwogen.
Raffaela Hanauer (Grüne Frak-
tion) stellte in Frage, ob ein Ver-

such, bei dem die Container
nicht im Boden versenkt wür-
den, überhaupt noch Sinn erge-
be. Brigitte Kühne (GLP-Frak-
tion) betonte, es gebe mehr Vor-
als Nachteile. Auch das
Argument, Immobilien würden
wegen der Container davor an
Wert verlieren, sei unsinnig.

Noch2019war lediglichdie
SVPgegendieContainer
Regierungsrat Kaspar Sutter
(SP) hatte zuvor den Grossrätin-
nen und -räten ins Gewissen ge-
redet. 2019 hätten alle Fraktio-
nen ausser der SVP für den Pilot
gestimmt: «Sie haben das Pilot-
projekt bestellt – wir führen den
Auftrag jetzt aus.»

Das wird die Verwaltung nun
auch tun. Laut der entsprechen-
den Projektwebseite des Kan-
tons werden die Container noch
in diesem Jahr verbaut. Der Ver-
such startet dann 2026, die Aus-
wertung erfolgt 2027 – danach
folgt der Entscheid über das wei-
tere Vorgehen.

DieKameras
bleibenaus
Dreirosenanlage Der Grosse
Rat sprach sich am Mittwoch mit
56 Nein- zu 39 Ja-Stimmen
gegen einer Verlängerung der
Videoüberwachung auf der
Dreirosenanlage aus. Dies hatte
Joël Thüring (SVP) in einer Mo-
tion gefordert. Die Kantonspoli-
zei beendete die Videoüberwa-
chung Ende 2024 nach einein-
halb Jahren. Dies, nachdem die
Delikte massiv abgenommen
hatten. Die Gegner der Verlän-
gerung bestehend aus SP, Grü-
nen,FDP,GLPundBasta,mach-
ten in der Ratsdebatte auf die
Bestimmungen im kantonalen
Informations- und Datenschutz-
gesetz aufmerksam. Dieses
schreibt vor, dass Videoüberwa-
chungen im öffentlichen Raum
nur so lange durchgeführt wer-
den dürfen, bis sie ihren Zweck
erfüllt haben. Stephanie Ey-
mann (LDP), Vorsteherin des
Justiz- und Sicherheitsdeparte-
ments blies ins gleiche Horn, be-
tonte aber auch, dass die Kame-
ras jederzeit wieder eingeschal-
tet werden könnten, wenn es die
Situation erfordere.

Motionär Joël Thüring ge-
wichtete die öffentliche Sicher-
heit hingegen höher als den
Datenschutz, erstere sei in der
Kantonsverfassung verankert.
«Wir respektieren den Daten-
schutz, aber wir müssen aufpas-
sen, dass er nicht zum Täter-
schutz verkommt», sagte er.
Auchmachteerdaraufaufmerk-
sam, dass der öffentlichen Ver-
kehrundderBereichbeiderBas-
lerSynagogeebenfallsdauerhaft
videoüberwacht werde. (zaz)

Aktenzeichen
Sonntagsverkauf
Spar-Filiale Wie wird in Basel-
Stadt das Ruhetags- und Laden-
öffnungszeitengesetz konkret
umgesetzt? Diese Frage treibt
Heidi Mück (Basta) um, seit die
bz darüber berichtet hat, auf
welcher Grundlage eine Spar-Fi-
liale sonntags geöffnet sein darf,
obschon sie nach dem Buchsta-
ben des Gesetzes die Anforde-
rung dazu nicht erfüllt. «Irri-
tiert» sei sie vor allem, da der
Leiter des Amts für Wirtschaft
und Arbeit gegenüber der bz
Gründe wie «allgemeines Be-
dürfnis» oder «Versorgungssi-
cherheit» anführte. Wenn je-
doch solche Kriterien gelten
sollten, «dann können wir die-
ses Gesetz schreddern», sagte
Mück in der Parlamentsdebatte.

Vorweg hatte der zuständige
Regierungsrat Kaspar Sutter
(SP) ihre als Interpellation ein-
gereichten Fragen beantwortet.
Wobei: Die Antworten hatten
nur bedingt mit den gestellten
Fragen zu tun. Stattdessen stell-
teSutterdiegesetzlichenGrund-
lagen vor, was Mück damit quit-
tierte, dass diese ihr durchaus
bekannt seien – deshalb habe sie
ja den Vorstoss eingereicht.

Offen bleibt damit die zent-
rale Frage, wie viele Geschäfte
von einer «Einzelfallbeurtei-
lung» profitieren und sonntags
geöffnet haben können, obwohl
der massgebliche Familienbe-
griff nicht gemäss Arbeitsgesetz
ausgelegt wird. Mück meint zu
wissen, es seien nicht nur «eini-
ge», sondern «zahlreiche». (cm)

Grossrats-News
Regierungsratmuss
überdieBücher

Umbenennung Die Basler Re-
gierung muss die offizielle Be-
nennung als «Matthäuskirch-
platz» statt «Matthäusplatz»
überdenken: Der Grosse Rat
überweist stillschweigend eine
Petition und wünscht den Ein-
bezug der Quartierbevölkerung.
Kritisiert worden war an der
Neubenennung unter anderem,
dass im Matthäusquartier der
Name Matthäusplatz gebräuch-
lich sei. Atheistische Kreise
störten sich grundsätzlich am
Zusatz mit «-kirch». (bz)

Nicht-Bezugsquote
soll verringertwerden

Information Der Grosse Rat be-
schliesst fast einstimmig eine
bessere Information für Men-
schen mit möglichem Anspruch
auf Ergänzungsleistungen; das
entsprechende Gesetz wird ge-
ändert. So soll die Nichtbezugs-
quote verringert werden, sie
liegt aktuell in Basel-Stadt bei
rund 30 Prozent. Der Kanton in-
formiert bereits bei Prämienver-
billigungen proaktiv. (bz)

Gleichstellung vorantreiben durch breitere Lohnanalysen? Der Grosse Rat befand: Nein. Bild: Andreas Faessler


